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Die einheitliche Auslegung des europäischen 
Mehrwertsteuerrechts in den Mitgliedstaaten wird 
maßgeblich durch den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) beeinflusst. Seine Interpretationen der 
Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
beeinflussen direkt und unmittelbar das nationale 
Rechtsverständnis zu umsatzsteuerrechtlich 
erheblichen Sachverhalten. Dazu beantwortet der 
EuGH unter anderem im Vorabentscheidungs-

verfahren Fragen der nationalen Gerichte, die entscheidungserheblich für einen 
konkreten Rechtsstreit sind. In den nachfolgenden Entscheidungen der vorlegen-
den Gerichte zeigt sich dann die Bedeutung im Einzelfall. 

Inhalt 
 
Bundesfinanzhof: Gutglaubens-
schutz bei Ausfuhrlieferungen 
 
Neue Richtlinie gegen den Steuer-
betrug bei innergemeinschaftli-
chen Umsätzen 
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Internationales KPMG-Netzwerk  

Ein gutes Beispiel dazu ist das aktuelle Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in Sa-
chen „Netto-Supermarkt“ im Anschluss an die Entscheidung des EuGH. Ob die 
Grundsätze des Vertrauensschutzes die Gewährung der Steuerbefreiung gebie-
ten, obwohl die Voraussetzungen einer Ausfuhrlieferung nicht erfüllt sind, kann 
nach dem BFH nur im Billigkeitsverfahren entschieden werden. Grund ist, dass 
der deutsche Gesetzgeber die Berücksichtigung des Vertrauensschutzes und de-
ren Voraussetzungen nicht ausdrücklich, wie bei den innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen, im materiellen Recht geregelt hat. Um dennoch einen Vertrauensschutz 
des Steuerpflichtigen – wie vom EuGH gefordert -- zu gewährleisten, ist das Ver-
waltungsermessen hinsichtlich der Gewährung einer Billigkeitsmaßnahme auf 
Null reduziert. Dies ist aber nur dann gegeben, wenn der Steuerpflichtige alle ihm 
zu Gebote stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, 
dass die von ihm getätigten Umsätze nicht zu einer Beteiligung an einer Steuer-
hinterziehung führen. 
 
Das Nachfolgeurteil des BFH in Sachen „Netto-Supermarkt“ überrascht auf den 
ersten Blick, ist aber vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der Kläger seine 
Rechte nicht im Festsetzungsverfahren, sondern ausschließlich im Billigkeitsver-
fahren geltend gemacht hatte. Das Urteil zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, 
die Entwicklung der europäischen und nationalen Rechtsprechung sorgfältig im 
Auge zu behalten. 
 
Ihr 
 
Dr. Erik Birkedal 
Partner, München und Stuttgart 
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Bundesfinanzhof: Gutglaubens-
schutz bei Ausfuhrlieferungen 
Im Unterschied zur innergemeinschaftlichen Lieferung (siehe § 6a Abs. 4 UStG) 
regelt das Umsatzsteuergesetz nicht ausdrücklich einen Schutz des guten Glau-
bens für Ausfuhrlieferungen. Die Klägerin „Netto-Supermarkt“ erlag aufgrund der 
ihr vorgelegten Ausfuhrpapiere einer Täuschung. Die Zollstempel waren gefälscht 
worden. Aufgrund dieser auch den deutschen Zollbehörden zunächst nicht er-
sichtlichen Täuschung erstattete die Klägerin polnischen Kunden die vereinnahm-
te Umsatzsteuer für Warenverkäufe und begehrte vom Finanzamt die Anerken-
nung der Umsätze als steuerfreie Ausfuhrlieferungen. Das Finanzamt lehnte dies 
ab, da objektiv kein ordnungsgemäßer Ausfuhrnachweis vorlag (vgl. § 6 Abs. 4 
UStG i.V.m. §§ 8 ff. UStDV). Das Finanzamt verweigerte den von der Klägerin be-
gehrten Erlass der festgesetzten Steuer aus Billigkeitsgründen gemäß § 227 AO 
und verneinte insbesondere eine analoge Anwendung des § 6a Abs. 4 UStG. Der 
BFH bestätigte die bisherige deutsche Praxis, mangels ordnungsgemäßen Aus-
fuhrnachweises die Steuerbefreiung zu verweigern. Er legte jedoch dem EuGH 
die Frage vor, ob nicht der allgemeine Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dem 
Leistenden einen Gutglaubensschutz zuerkennen müsse. Der EuGH bestätigte 
mit Urteil vom 21.2.2008 (Rs. C-271/06) die Zweifel des BFH. Der Anerkennung 
der Steuerbefreiung einer Ausfuhrlieferung stehe es nicht entgegen, wenn die 
Voraussetzungen für eine solche Befreiung zwar objektiv nicht vorlägen, der Leis-
tende dies aber bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns, vorliegend also die Fälschung der vom Abnehmer vorge-
legten Nachweise der Ausfuhr, nicht erkennen konnte. 
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BFH, Urteil vom 30.7.2008 – V R 7/03 („Netto-Supermarkt“) 
Der BFH hat in der Nachfolgeentscheidung im Grundsatz die Rechtsauffassung 
des EuGH übernommen und einen Gutglaubensschutz auch bei Ausfuhrlieferun-
gen zugelassen. Er hat diesen Schutz aber nicht als allgemeinen Grundsatz aus 
dem Umsatzsteuerrecht abgeleitet, insbesondere hat er eine analoge Anwendung 
von § 6a Abs. 4 UStG auf Ausfuhrlieferungen ausdrücklich abgelehnt. Auch hat er 
(nochmals) klargestellt, dass im vorliegenden Fall mangels Nachweises der Aus-
fuhr die Voraussetzungen einer Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 1 a) i.V.m. § 6 Abs. 
1 Nr. 2 UStG nicht erfüllt waren. Lediglich aus den allgemeinen Grundsätzen der 
Rechtssicherheit, der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes folge, 
dass im Wege der Billigkeitsentscheidung (§§ 163, 227 AO) dem leistenden Un-
ternehmer bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns ein Gutglaubensschutz zuerkannt werden müsse. 
 
Indizien Gutglaubensschutz 
Im konkreten Fall verwies der BFH mangels Spruchreife die Sache an das Finanz-
gericht (FG) zurück. Das FG hat dabei zu berücksichtigen, dass der Missbrauch 
über einen langen Zeitraum stattgefunden habe, die Umsatzsteuererstattungen 
sich von einem zum anderen Jahr verdoppelt und einige der Ausfuhrbelege 
Rechtschreibfehler aufgewiesen hätten. Alles dies spreche gegen eine objektive 
Sorgfalt der Klägerin. 
 

Hinweis: 
Das Urteil zeigt die Bedeutung von ordnungsgemäßen Ausfuhrnachweisen. Da 
die Anforderungen an den Gutglaubensschutz sehr hoch sind, kommt ein Erlass 
der Umsatzsteuer aus Billigkeitsgründen nur in Ausnahmefällen in Betracht. 
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Neue Richtlinie gegen den 
Steuerbetrug bei innergemein-
schaftlichen Umsätzen 
Spätestens bis zum 1.1.2010 muss Deutschland die am 16.12.2008 verabschiede-
te Richtlinie (2008/117/EG) zum Zweck der Bekämpfung des Steuerbetrugs bei 
innergemeinschaftlichen Umsätzen in nationales Recht umgesetzt haben. 

 

Zweck der Richtlinie 
Ziel ist es, vor allem den Informationsabgleich hinsichtlich der zu meldenden in-
nergemeinschaftlichen Umsätze auf der Ein- und Ausgangsseite zu verbessern. 
Der zeitliche Abstand zwischen einem Umsatz und seiner Meldung und dem sich 
daraus ergebenden Informationsaustausch verhindern nach Auffassung des Rates 
eine effiziente Nutzung der Informationen zur Betrugsbekämpfung.  

 

Monatliche Zusammenfassende Meldung (ZM) 
Zu diesem Zweck ist grundsätzlich die ZM monatlich abzugeben. Lediglich dann, 
wenn der Betrag der zu meldenden Lieferungen unwesentlich ist, können die Mit-
gliedstaaten es bei der vierteljährlichen Meldung belassen. Ein unwesentlicher 
Betrag ist nicht mehr gegeben, wenn im entsprechenden Quartal oder den vier 
vorangegangenen Quartalen der jeweilige Gesamtbetrag der Lieferungen netto 
50.000 € überschreitet. Bis zum 31.12.2011 können die Mitgliedstaaten diese 
Grenze auf netto 100.000 € festsetzen. Die monatliche ZM soll im Grundsatz auch 
für grenzüberschreitende Dienstleistungen ab 2010 gelten, bei denen der Ort der 
Dienstleistung im anderen EU-Land liegt und der Leistungsempfänger Steuer-
schuldner ist (Art. 196 Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL)). 
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Zeitpunkt der Ausführung von Dienstleistungen 
Die Richtlinie beseitigt Wahlrechte der Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Ausfüh-
rung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen, für die der Leistungsempfän-
ger nach Art. 196 MwStSystRL die Steuer schuldet. Ferner gelten solche grenz-
überschreitenden Dienstleistungen, die kontinuierlich über einen längeren 
Zeitraum als ein Jahr erbracht werden und in diesem Zeitraum nicht zu Abrech-
nungen oder Zahlungen Anlass geben, als mit Ablauf eines jeden Kalenderjahres 
bewirkt, solange die Dienstleistung nicht eingestellt ist.  

 

Hinweis: 
Nach dem Jahressteuergesetz 2009 sind ab dem 1.1.2010 in der ZM alle steuer-
pflichtigen Dienstleistungen im EU-Ausland aufzuführen, für die der Leistungs-
empfänger dort die Umsatzsteuer schuldet. Dies geht über den Wortlaut von Art. 
196 MwStSystRL hinaus, der hinsichtlich der maßgeblichen Dienstleistungen nur 
auf die Grundregel der Ortsbestimmung nach Art. 44 MwStSystRL verweist, nicht 
dagegen auf andere Ortsbestimmungen wie zum Beispiel für grundstücksbezo-
gene Umsätze.  
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass entgegen dem Vorschlag der Kommission 
der Zeitraum für die Abgabe von Voranmeldungen (noch) nicht harmonisiert wird. 
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Organschaft - Grundaussagen 
des Bundesfinanzhofs  
Vereinfachter Fall 
Der Kläger war ein Einzelunternehmer, der sein Inventar an eine GmbH verpach-
tet hatte, deren alleiniger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer er war. 
Der Kläger veräußerte ein unbebautes Grundstück steuerfrei an einen Erwerber. 
Gleichzeitig verpflichtete sich seine GmbH gegenüber demselben Erwerber zur 
schlüsselfertigen Herstellung eines Gebäudes auf dem Grundstück. Die GmbH 
behandelte die Bauleistung als umsatzsteuerpflichtig. Die beiden zivilrechtlichen 
Verträge mit dem Erwerber wurden in einer notariellen Urkunde gebündelt, bei 
der der Kläger als Einzelunternehmer und zugleich als Geschäftsführer der GmbH 
auftrat. Die Preise für die Bauleistung und für das Grundstück wurden zu einem 
„Gesamtkaufpreis“ zusammengefasst. 
 
Urteil des Bundesfinanzhofs 
In seinem Urteil vom 29.10.2008 (Az. XI R 74/07) bekräftigt der BFH zunächst 
wichtige Grundsätze zur Organschaft. Nach dem BFH ist eine weniger deutlich 
zutag tretende wirtschaftliche Eingliederung für ein Organschaftsverhältnis un-
schädlich, wenn die finanzielle und organisatorische Eingliederung deutlich aus-
geprägt ist. Ausreichend für die wirtschaftliche Eingliederung sind dann bereits 
mehr als nur „unerhebliche Geschäftsbeziehungen“. Wegen der daraus abzulei-
tenden Organschaft verweigert der BFH sodann dem Kläger, dem Einzelunter-
nehmer und Organträger, ein Wahlrecht, ob er die Rechtsfolgen der Organschaft 
eintreten lassen will. Dieser vereinzelt in der Literatur unter Hinweis auf ein Urteil 
des EuGH (Urteil vom 22.5.2008, Rs. C-162/07, „Ampliscientifica und Amplifin“) 
sowie durch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 11.3.2008, Az. 6 V 
2395/07) vertretenen Auffassung schließt sich der BFH nicht an. Selbst für eine 
Vorlage an den EuGH sieht er keinen Raum. Liegen somit die Eingliederungs-
merkmale gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vor, treten die Rechtsfolgen der Organ-
schaft zwingend – ungeachtet eines entgegenstehenden unternehmerischen Wil-
lens – ein.  
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Aufgrund der Organschaft sind der deutsche Kläger und die deutsche GmbH als 
ein Unternehmen zu behandeln. Aus Sicht eines Durchschnittsverbrauchers ist 
vorliegend Gegenstand der zu erbringenden Leistung die Übertragung eines be-
bauten Grundstückes als „einheitliche Leistung“. Die Steuerbefreiung oder Steu-
erpflicht bezieht sich konsequenterweise auf die gesamte Leistung. Eine Auftei-
lung in Leistung 1 – Lieferung unbebautes Grundstück – und Leistung 2 – 
Bebauung Grundstück – verbietet sich nach dem BFH unter Hinweis auf das 
EuGH-Urteil in Sachen „Breitsohl“ (Urteil vom 8.6.2000 – Rs. C-400/98). Insge-
samt ist die Leistung steuerfrei nach § 4 Nr. 9 a) UStG, da nicht eindeutig zur 
Umsatzsteuerpflicht optiert wurde. 
 

Hinweis: 
Nach dem BFH können „unerhebliche Geschäftsbeziehungen“ insbesondere bei 
der Übernahme von lediglich Verwaltungsaufgaben (z.B. Buchführung) vorliegen, 
welche gegebenenfalls eine Organschaft ausschließen.  
Eine „einheitliche Leistung“ kommt nach dem BFH nur in Betracht, wenn gegen-
über dem Kunden die Leistungen von einem Unternehmer erbracht werden. 
Werden Leistungen dagegen durch die missbräuchliche Einschaltung von mehre-
ren Unternehmern erbracht, kann eine Aufteilung ebenfalls unzulässig sein 
(EuGH, Urteil vom 21.2.2008, Rs. C-425/06, „Part Service“). 
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Neue Zuständigkeiten für die Er-
teilung von Zolltarifauskünften 
 
Zum 1.1.2009 sind die Zuständigkeiten für die Erteilung von verbindlichen Zollta-
rifauskünften und unverbindlichen Zolltarifauskünften für Umsatzsteuerzwecke 
grundlegend neu geregelt worden. Adressen der zuständigen Stellen und An-
tragsformulare sind unter www.zoll.de abrufbar.  
Verbindliche Zolltarifauskünfte erteilt das Hauptzollamt Hannover auf Antrag.  
Unverbindliche Zolltarifauskünfte für Umsatzsteuerzwecke sind dagegen für die 
einzelnen Warenkapitel des Zolltarifs bei sechs unterschiedlichen Dienstsitzen 
des Bildungs- und Wirtschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung zu beantra-
gen. 
Bestehen Zweifel, ob die beabsichtigte Einfuhr eines bestimmten Gegenstandes 
unter die Umsatzsteuerermäßigung fällt, ist die Einholung einer verbindlichen Zoll-
tarifauskunft möglich. Wenn derartige Zweifel bei einer beabsichtigten Lieferung 
oder einem beabsichtigten innergemeinschaftlichen Erwerb bestehen, so ist le-
diglich eine unverbindliche Zolltarifauskunft für umsatzsteuerliche Zwecke zuläs-
sig. 
 

Hinweis: 
Eine Ausfertigung der unverbindlichen Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke 
erhält insbesondere auch das für den Antragsteller zuständige Finanzamt. Das Fi-
nanzamt ist an die zolltarifliche Einreihungsauffassung nicht gebunden. Ebenso 
kann das Finanzamt zum Beispiel zum Ergebnis kommen, dass statt einer ermä-
ßigt zu besteuernden Lieferung einer Ware (7 %) das Dienstleistungselement 
überwiegt und deshalb der Regelsteuersatz (19%) anwendbar ist. Zu beachten ist 
auch, dass eine erforderliche Warenuntersuchung von einer Kostenübernahmeer-
klärung des Antragstellers abhängig ist. 
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Internationales Netzwerk 
von KPMG 
Auf der Homepage von KPMG International* finden Sie frei zugänglich viele wich-
tige Hinweise zum Umsatzsteuerrecht im In- und Ausland. Gerne beraten wir Sie 
mit Hilfe unseres Netzwerks zu internationalen Fragestellungen.  
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage sowie die Website von KPMG Europe 
LLP* mit aktuellen Informationen zu Deutschland, der Schweiz, Spanien und UK. 
 
Auf der Homepage von KPMG LLP in UK stehen Podcasts des wöchentlich er-
scheinenden Newsletters Indirect Tax Update für Sie zum Download bereit. 

 
*Bitte beachten Sie, dass weder KPMG International noch KPMG Europe LLP Dienstleistungen für Man-

danten erbringen. 

 
 
 

 

http://www.zoll.de/
http://www.kpmg.com/indirecttax
http://www.kpmg.de/WasWirTun/2119.htm
http://www.kpmg.eu/
http://www.kpmg.eu/
http://www.kpmg.co.uk/services/t/it/pod.cfm


kpmg.de 
 

Ansprechpartner 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Leiter Indirect Tax Services  

 

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person 
ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informa-
tionen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund 
dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und gründliche Analyse der betreffenden Situation. 
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